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Spannungsfeld Reproduktive Rechte – ein Streifzug
von Kirsten Achtelik

Die feministische Debatte um Reproduktive 
Rechte ist wieder neu entbrannt und sie ist be-
deutend vielfältiger geworden. Dazu hat die 
Ausdifferenzierung der Familienformen genau-
so beigetragen wie technische Entwicklungen. 
Dieser Wandel führt vermehrt zu einem Ausein-
anderfallen von biologischer und sozialer Eltern-
schaft. Das deutsche Embryonenschutzgesetz 
(EschG), das den Gebrauch von Reproduktions-
technologien regelt, trat 1990 in Kraft. Es kann 
daher keine expliziten Aussagen zu Techniken 
treffen, die erst danach entwickelt wurden und 
bedarf der Überarbeitung. In der Zwischenzeit ist 
der Bundesgerichtshof (BGH) zum „Reparaturbe-
trieb“ für die entstandenen Lücken geworden.

Der Gesetzgeber hat hierauf bislang nur punk-
tuell reagiert. Für die nächste Legislaturperiode 
wird allerdings die Erarbeitung eines Fortpflan-
zungsmedizingesetzes erwartet, das die neuen 
Techniken und die veränderte Familienbildung 
neu regelt. Mehrere Entwürfe sollen bereits in 
verschiedenen Schubladen liegen. Neoliberale 
Entwürfe gibt es bereits mehrere, sie würden 
die Gesetzeslücken am liebsten mit Erlaubnissen 
statt Verboten füllen. Auch die Konservativen 
sind sich über ihre Vorschläge weitgehend klar: 
Schutzrechte, die den Embryo zur Person aufwer-
ten und Elternrechte nur für verheiratete Hetero-
sexuelle reservieren, gerne mit mehr Rechten für 
den männliche Part. Ein kohärenter linker und 
feministischer Entwurf fehlt noch - viele Fragen 
sind noch offen, von denen im Folgenden einige 
angerissen werden sollen. 

Dies hat jedoch auch zu einer gewissen Unü-
bersichtlichkeit geführt, da für die Entwicklung 
einer linken feministischen Position viele Ebe-
nen zu beachten und einige mittelgroße Fett-
näpfe zu vermeiden sind - auch ein Blick in die 
Geschichte kann nicht schaden, da viele Fragen 
bereits diskutiert wurden. Die anstehenden Fra-
gen müssen fach- und bewegungsübergreifend 

diskutiert werden, um die anstehenden Kontro-
versen produktiv zu lösen.

In den 1970er Jahren ging es Feministinnen in 
ganz Europa zentral um das Recht auf Schwan-
gerschaftsabbruch. Ein Recht darauf konnte in 
Deutschland nicht durchgesetzt werden, aber 
immerhin die Möglichkeit dazu. In den 1980er 
Jahren wurde der große vereinende Slogan des 
Rechts auf Selbstbestimmung über den eigenen 
Körper einer Revision unterzogen: Verschiedene 
Ebenen der Kritik an Bevölkerungspolitik, Mach-
barkeitsphantasien, Selektion und Ausbeutung 
wurden unter Feministinnen breit diskutiert. 
Heute ist hauptsächlich von reproduktiven Rech-
ten die Rede, die mittlerweile nicht mehr nur die 
Abwehr staatlicher Zugriffe auf den eigenen 
Körpers meint, sondern tatsächlich den Zugriff 
auf andere Körper (Eizellenspende, Leihmutter-
schaft) zur Erfüllung des Wunsches auf ein ei-
genes Kind ermöglichen sollen - beidseitig ganz 
selbstbestimmt, versteht sich. Bei der Forderung 
nach reproduktiven Rechten muss also immer ge-
fragt werden: Recht für wen und Schutz vor was?

Kein Kind bekommen müssen

Eine Schwangere, die nicht schwanger sein 
will und kein Kind bekommen will, kann heutzu-
tage hierzulande in den ersten zwölf Schwanger-
schaftswochen zwar straffrei abtreiben. Vor der 
1995 erfolgten letzten Reform des Abtreibungs-
paragraphen 218 im Strafgesetzbuch stellte das 
Bundesverfassungsgericht allerdings fest, es 
gebe eine „grundsätzliche Pflicht zum Austragen 
des Kindes“, daher wäre auch eine grundsätz-
liche Strafbarkeit notwendig. Daraus resultieren 
viele Probleme, wie die Pflichtberatung und die 
erzwungene Wartezeit. Die Krankenkasse darf 
den Eingriff nicht bezahlen, jeder Arzt kann sei-
ne Teilnahme jederzeit verweigern, es handelt 
sich schließlich um eine Handlung, die nicht le-
gal ist, sondern nur straffrei gestellt wurde. Der 
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Abbruch einer Schwangerschaft kann aber nicht 
als Tötungsdelikt gewertet werden, so dass eine 
Streichung des §218 aus dem Strafgesetzbuch 
und eine zivilrechtliche Regelung der dann of-
fenen Fragen wünschenswert wäre. Es ist sehr 
erfreulich, dass die Forderung in letzter Zeit auch 
von jüngeren Feministinnen verstärkt wieder 
aufgenommen wird,. Eine Strategie, wie diese 
Streichung eventuell durchzusetzen sei, fehlt 
jedoch. Ein Blick über die Grenze zeigt zudem, 
dass auch bestehende Regelungen weiter ver-
schlechtert werden können: Die drohende Ver-
schärfung des ohnehin restriktiven polnischen 
Abtreibungsgesetzes - einzige Ausnahme von 
dem Verbot könnte künftig die unmittelbare 
Lebensgefahr für die schwangere Frau sein, mit 
Haftstrafen bis zu fünf Jahren bei Verstößen - er-
fordert internationale Solidarität und Druck auch 
auf der EU-Ebene.1

Ein ganz anderes Problem als bei der Bera-
tungsregelung bis zur 12. Woche stellt sich bei 
der medizinischen Indikation. Seit 1995 die so 
genannte embryopathische Indikation wegen 
der Intervention von Behindertenverbänden und 
Kirchen gestrichen wurde, darf die erwartete 
Schwere der Behinderung des Fötus nicht mehr 
die Begründung für den Abbruch der Schwanger-
schaft sein. Indikation für einen Abbruch ist nun 
die Annahme des Arztes einer dadurch ausgelös-
ten Gefährdung der psychischen Gesundheit der 
Frau, die medizinische Indikation.

Ist es aber eine selbstbestimmte Entschei-
dung, die die Schwangere in diese Situation ge-
bracht hat? Schwangere werden heutzutage in 
eine pränatale Diagnosespirale hineingezogen; 
das Angebot an Untersuchungen dient vermeint-
lich dem Wohl des späteren Kindes und wird nur 
von wenigen Schwangeren hinterfragt. Alle prä-
natalen Untersuchungen durchgeführt zu ha-
ben, gilt zunehmend als verantwortungsvoll; ge-
meint ist die Verantwortung, dem zukünftigen 
Kind optimale Startchancen bieten zu müssen. 

1 Kirsten Achtelik: Schlimmer geht immer, taz, 29.9.2016, https://www.
taz.de/Abtreibungsgesetz-in-Polen/!5340681.

Damit wächst der Druck auf die werdende Mut-
ter, alles richtig zu machen und damit verbunde-
nen Schuldgefühle. Sie erhofft sich von den prä-
natalen Untersuchungen die Bestätigung, dass 
das Kind nach der Geburt gesund sein wird, dass 
„alles in Ordnung“ ist. Diese Sicherheit können 
die Untersuchungen allerdings gar nicht liefern. 
Die ärztliche Frage an die Untersuchungen sind 
zudem ganz andere: Was ist nicht in Ordnung? 
Gibt es Auffälligkeiten oder Abweichungen von 
festgelegten Wachstumsparametern? Wenn es 
Hinweise auf eine Behinderung gibt, motiviert 
die Sorge um das werdende Kind dazu, weitere 
invasive Untersuchungsmethoden anzuwen-
den. Allerdings schließt sich einer ärztlichen Dia-
gnose normalerweise ein Behandlungsvorschlag 
an. Eine pränatale Therapie des Fötus ist aber nur 
in äußerst seltenen Fällen möglich. Die Diagnose 
einer Behinderung führt daher in der Logik der 
pränatalen Untersuchungen zu der Frage, ob 
man das werdende Kind, für das man eben noch 
alles getan hat, nun unter den neuen Umstän-
den überhaupt noch bekommen will. 

Die neuen nicht invasiven Pränataltests (NIPT) 
versprechen, mit aus dem Blut der Schwangeren 
gefilterter DNA des Fötus die Wahrscheinlichkeit 
einer Trisomie oder „Abweichung“ der Geschlech-
terchromosomen bestimmen zu können. Wie so 
oft wird angeboten, was technisch möglich ist. 
Die Schwangere wiederum schließt aus dem Vor-
handensein des Angebots, dass die Information 
für sie relevant ist. Zurzeit sind die Tests Selbst-
zahler-Leistungen, seit August prüft aber der Ge-
meinsame Bundesausschuss (G-BA), ob die Tests 
auf Trisomien regelhaft von den Krankenkassen 
übernommen werden sollen. Argumentiert wird 
mit der hohen Qualität der Testergebnisse im Ver-
gleich zu den bisher verfügbaren Verfahren: Die 
Zahl der invasiven Fruchtwasseruntersuchungen, 
die mit einem Fehlgeburtsrisiko verbunden sind, 
würde mit einer breiten Inanspruchnahme deut-
lich sinken. Das Wissen um Abweichungen und 
Behinderungen ist dieser Logik zufolge per se gut, 
vermieden werden soll allerdings der „Kollateral-
schaden“ der Fehlgeburt „gesunder Kinder“. Das 
Gen-ethische Netzwerk (GeN) hat die Eröffnung 
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des Methodenbewertungsverfahrens scharf kri-
tisiert: „Beim Fötus gezielt nach dem Vorliegen 
einer Trisomie 13, 18 oder 21 zu suchen, stellt diese 
als besonders vermeidenswert heraus; die Ver-
sorgung der Schwangeren oder des werdenden 
Kindes wird dadurch nicht verbessert. Die präna-
tale Fahndung nach Abweichungen wertet Men-
schen mit Behinderungen systematisch symbo-
lisch ab und ist deshalb eine schädliche Praxis im 
Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention.“2

Der Inklusionsbeirat hat 2013 in dem „Positions-
papier Bioethik – Menschen mit Behinderung –  
UN-BRK“ festgestellt, dass PND und PID ge-
gen die Grundlagen der UN-BRK verstoßen, 
da durch ihre verbreitete Anwendung „Men-
schen mit Behinderung negativen gesell-
schaftlichen Bewertungsmustern ausgesetzt 
sind“.3Die in PND und PID angelegte Idee der 
Vermeidbarkeit von Sorgen, Leid und Schmer-
zen qua Vermeidung behinderter Kinder ist 
zutiefst behindertenfeindlich und ableistisch.

Die gesellschaftliche Bereitstellung von 
Ressourcen für die gezielte Suche nach Abwei-
chungen zeigt, dass ableistische Denkweisen als 
normal und unproblematisch gelten. Die Tatsa-
che, dass diese Tests angeboten werden und via 
Mutterpass institutionalisiert sind, lässt es als 
verantwortungsvolles Verhalten erscheinen, sie 
auch in Anspruch zu nehmen. Da es als normal gilt, 
sich abzusichern, besteht offensichtlich Grund 
zur Beunruhigung. Behinderung als nicht normal, 
sondern als beunruhigend zu empfinden, wird 
so immer wiedergesellschaftlich sanktioniert.

Ein „modernes“ Fortpflanzungsmedizingesetz?

Als verantwortungsloses Verhalten könnte es 
bald auch erscheinen, die eigenen Eizellen nicht 
früh genug eingefroren zu haben. Seit die „Ame-
rican Society for Reproductive Medicine“ im Ok-

2 GeN: Trotz Protesten: G-BA eröffnet Methodenbewertungsverfahren 
für NIPT, 18.8.2016, http://www.gen-ethisches-netzwerk.de/G-BA_eroeff-
net_NIPT-Methodenbewertungsverfahren.
3 Inklusionsbeirat: Positionspapier Bioethik – Menschen mit Behinderung 
– UN-BRK. 2013. Online abrufbar unter: http://www.behindertenbeauf-
tragte.de/gzb/DokumenteKoordinierungsstelle/Downloads/17LP_FAFrei-
heit/20130123_Bioethik_Positionspapier.pdf?__blob=publicationFile.

tober 2012 erklärte, die Kryokonservierung von 
Eizellen nicht länger als einen experimentellen 
Prozess zu bewerten, hat sich die Technik in Win-
deseile normalisiert. Der spätere Kinderwunsch 
soll antizipiert werden und mit eventuell kurz-
fristigeren eigenen Berufszielen beziehungswei-
se den Anforderungen des Arbeitsmarktes kom-
patibel gemacht werden. Wer da nicht einfriert 
ist dann in der Logik später selbst schuld. Social 
Freezing – das so sozial nicht ist und besser Eizel-
lenbanking genannt werden sollte – ist eines der 
neuesten Versprechen der Reproduktionsmedi-
zin auf Kontrolle über den eigenen Körper und 
den eigenen Lebenslauf. Reproduktionstechno-
logien und ihre Anwendung haben in den letz-
ten Jahren eine ungeheure Ausdehnung erfah-
ren - was fehlt ist ihre Legalisierung. Doch daran 
arbeiten Juristen, Fortpflanzungsmediziner, 
Ethiker und andere fleißig: Embryonenadoption, 
Eizellspende, Leihmutterschaft, alles soll freige-
geben werden, damit die Menschen ihr „Recht 
auf Fortpflanzung“ verwirklichen können.

Das 26 Jahre alte Embryonenschutzgesetz 
verbietet zurzeit so einiges: Wer einer Frau eine 
fremde, unbefruchtete Eizelle überträgt, kann 
bis zu drei Jahre ins Gefängnis kommen. Auch 
die Befruchtung einer Eizelle zu einem anderen 
Zweck als jenem, eine Schwangerschaft der Frau 
herbeizuführen, von der die Zelle stammt, kann 
mit bis zu dreijähriger Haft geahndet werden. 
Durch die so genannte Dreierregel soll die „Über-
produktion“ von Eizellen verhindert werden, da 
laut Embryonenschutzgesetz nur bis zu drei Em-
bryonen pro Zyklus hergestellt werden dürfen.

Aus feministischer Perspektive ist es schwie-
rig, aus Sorge um eine Liberalisierung der Ge-
setzgebung an diesem Embryonenschutzgesetz 
festzuhalten. Die Techniken werden nicht verbo-
ten, um die Frau vor Ausbeutung oder gefähr-
lichen medizinischen Eingriffen zu schützen, 
oder weil man gesellschaftlich einer drohenden 
Kommerzialisierung von Körperstoffen vorbeu-
gen wollte. Das Schutzinteresse gilt lediglich dem 
Embryo, der dadurch zu einer schützenswerten 
Entität mit eigenen Rechten erklärt wird. In der 
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Debatte macht es einen großen Unterschied, ob 
Menschenwürde- und Lebensschutz schon dem 
Embryo in vitro zuerkannt wird oder ob man die-
se nur dem geborenen Menschen zuspricht. Für 
Feministinnen, die für das Recht auf Abtreibung 
einstehen und den §218 am liebsten streichen 
würden ist eine embryofixierte Lebensschutz-
argumentation ausgeschlossen. Doch das heißt 
nicht, dass sie wie die liberale Strömung, die Aus-
weitung reproduktiver Techniken als positive Er-
weiterung der Entscheidungsmöglichkeiten von 
Frauen begreifen müssen. An dem Gesetz gibt 
es genug zu kritisieren, ohne den Embryo in den 
Mittelpunkt der Argumentation stellen zu müs-
sen - wie ja auch politische Kampagnen gegen 
selektive pränatale Untersuchungen möglich 
sind, ohne aus dem Fötus ein „Baby“ zu machen 
und mit den „Lebensschützern“ ins selbe Horn 
zu stoßen.

Feministinnen können die Begründung des 
EschG, die Eizellenabgabe müsse verboten sein, 
um eine „gespaltene Mutterschaft“ zu verhin-
dert werden, ablehnen: Sie verstärkt eine patriar-
chale Idee von Weiblichkeit und einer irgendwie 
besonderen Rolle der Eizellen gegenüber Samen-
zellen - über gespaltene Vaterschaft hat sich der 
Gesetzgeber keine Sorgen gemacht. Auch die 
Regelungen zu legaler künstlicher Befruchtung 
sind aus einer emanzipatorischen Genderpers-
pektive abzulehnen: Sie enthalten eine starke 
Ehezentrierung und damit eine klare Wertungen 
darüber, wer sich fortpflanzen darf und soll - ver-
heiratet und hetero, „normal“ halt.

Eizellen- und Samenspende sind beides repro-
duktive menschliche Körperzellen, daraus folgt 
aber nicht, dass es „gerecht“ wäre, auf beides 
die gleichen Regeln anzuwenden: Die Prozedur 
der Entnahme ist in dem einen Fall mit einer hor-
monalen Therapie, einem invasiven Eingriff, er-
heblichen Gesundheitsrisiken und ungeklärten 
Langzeitwirkungen verbunden und im anderen 
Fall eben mit nichts von alldem. Falsche Analo-
gien und unpassende Vergleiche durchziehen 
die aktuelle Debatte, das ist jedoch kein Zufall, 
sondern dienen der Ausweitungslogik. 

Themen, die in dem Diskurs um reproduk-
tive Rechte, Kinderwunsch und Familie dage-
gen oft zu kurz kommen sind die immer noch 
fehlenden Entschädigungen für die Zwangss-
terilisierung während des Nationalsozialismus 
oder Elternassistenz für Menschen mit Behin-
derung, die Eltern sind oder werden wollen. So 
wie es nicht schädlich für Kinder ist, homose-
xuelle Eltern oder mehr als zwei Elternteile zu 
haben, genauso wenig ist es schädlich, Eltern 
mit Behinderung zu haben. Statt auf die Frei-
gabe schädlicher Techniken zu setzen, wäre 
es ein interessanterer und inklusiverer Ansatz, 
Menschen das Leben mit Kindern zu erleich-
tern. Dazu gehören die Änderungen der Ad-
options- und Pflegschaftsregelungen, und die 
Ausweitung der Möglichkeiten Dritter, Mitsor-
ge für ein Kind zu übernehmen. Damit Kinder-
haben kein Leben in Armut bedeuten muss, 
wäre es dringend nötig zumindest die Anrech-
nung des Kindergelds auf die Regelsätze des 
ALG II zu beenden.

In der Debatte um reproduktive Reche wäre 
es außerdem hilfreich, eine andere Problemde-
finition zu Grunde zu legen: Nicht der uner-
füllte Wunsch nach dem eigenen Kind wäre als 
das zu bearbeitende Problem anzusehen, son-
dern der gesellschaftlich als normal vorausge-
setzte Kinderwunsch und die Idee, dass alles, 
was möglich ist auch gemacht werden muss. 
Dieses Problem wird durch die Techniken ge-
sellschaftlich und individuell verschärft, die 
Erwartungen und der soziale Druck verstärkt 
statt abgemildert.

Reproduktionsrechte dürften nicht als 
Recht auf Reproduktion im Sinne eines eige-
nen genetischen und „gesunden“ Kindes auf-
gefasst werden. Ein Recht auf Fortpflanzung 
mit jeder beliebigen Methode ist nicht Ziel fe-
ministischer Kämpfe. ó


